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der Anfrage der Abgeordneten Dr.FEURSTEIN, 
Dr.BY..E.i\K, HAGSPIEL und Genossen an den Bun­
desminister für soziale Verwaltung betreffend 
die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen von 
sozialen Maßnahmen der Hehabilitation 

Die anfragestellenden Abgeordneten nehmen 
Bezug auf § 201 Abs.L~ ASVG und ver\\Teisen darauf) 
daß nach dieser Regelung im Rahmen der sozialen . 
Maßnahmen der Rehabilitation zur Förderung der 
Beschäftigung von Versehrten in einer geschützten 
We-1"kstä.tte bzw. in einer .Einrichtung der Beschäftigu.ng?­
therapie Zusehlißse nur an die in Betracht kommenden 
Einricbtungen eines der dort aufgezählten öffent-
lichen Rechtsträger, nicht aber an Einrichtungen 
einer gemeinnützigen Vereinigung; insbesondere dem 
Verein IILebenshilfell, gewä.~rt werden können. Sio 
sind der Auffassung, daß auch solche Vereine im Sinne 
des § 201 Abs.4 ASVG gefördert werden sollten und 
stell~n daher an den Bundesminister für soziale 
Verwaltung folgende Anfragen: 

1) Welche überlegungen waren entscheidend, daß 
gemeinnützige Vereinigungen, insbesondere die 
LEBEl'lSHIL:E'E, von der GE:währung von Zuschüssen 
nach § 201 Abs.4 ASVG ausgenommen wurden? 
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2) Beabsichtigen Sie bei der nächsten ASVG­
~ovelle eine Änderung von § 201 Abs.4 ASVG 
in der Weise, daß solche Zuschüsse auch 
dann gev,'ährt werden können, wenn geschützte 
Werkstätten oder Einrichtungen der Be­
schäftigungstherapie von gemeinnützigen 
Vereinie;ungen gefül"lrt werden? 

3) '..leIche anderen Möglichkeiten sehen Sie, um 

die Ausbildung von Versehrten und anderer 
Behinderter in vermehrten .Maße in geschützten 
Werkstätten oder Einrichtungen der Be­
schäftigungstherapie, die von gemeinnützigen 
Vert:dnigungen betr'ieben ·\'I.erden, zu fördern? 

Zu 1) _~nd ~): 

Mit deI' 32 .. l'Jovelle zum ASVG, BGBI.l\Jr .. 704/1976, 
wurde die ~euregelung der Rehabilitation in der 
Sozialversicherung mit dem Ziel eingeleitet, die 
umfassende Rehabilitation in diesem Bereich zu 
verwirklichen. Dabei wurde insbesondere mit der 
Schaffung der sozialen I"Iaßnahmen der Rehabilitation 
l'Jeuland betreten. Um d"i e volle \-liedereingliederung 
des Behinderten herbeizuführen, ist es ihre Aufgabe, 
neben den medizinischsYl und beruflichen :t'1aßnahmen 
der Rehabilitation eine darüber hinausgehende, der 
individuellen Situation des Behinderten angepaßte 
Betreuung durch den Versicherungsträger zu ermöglichen. 
Wie aus den Erläuterungen der Regierungsvorlage zur 
32.Novelle zum ASVG hervorgeht, fehlen den Versiche­
rungsträgern Erfahrungen bei der Handhabung der 
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umfassenden Rehabilitation, vor allem bei der 
Gewährung de~ sozialen Rehabilitationsmaßnahmen. 
Es war daher notwendig, die diesbezüglichen Vor­
schriften im Interesse der Behinderten so zu 
gestalten, daß sie obne übermäßigen Verwaltungs­
aufwand nach gesicherten Kriterien, die eine 
einheitliche Praxis gewährleisten, durchgeführt 
werden k6nnen. Dies gilt auch in Bezug auf die 
Regelung der Zuschußgewährung zur Förderung von 
Einrichtungen für die Bescl:.äftigung in einer 
geschützten Werkstatte bzwo der Beschäftigungs­
therapie ~ach § 201 Abs.4 ASVG. Die danach in 
Betracht kommenden f'6rderungswürdigen Einrichtungen 
erfüllen diese Voraussetzungen in mehrfacher Hinsicht. 
Dadurch, daß sie als Einrichtung einer Gemeinde, 
einer Gebietskörperschaft, eines LandesBrbeitsamtes, 
eines Landesinvalidenamtes , .eines Sozial ve~"sicherungs­
trägers sowie einer gesetzlichen beruflichen Ver~ 
tretung der Dienstgeber und Dienstnehmer von einem 
öffentlich-rechtlichen Rechtsträger betrieben werden, 
müssen sie zwangsläufig , v/eil sie damit auch der 
öffentlichen Kontrol18 unterliegen, einen bestimmten 
Standard der Zweckbestimrnung erfüllen. Darüber hinaus 
hat der Gesetzgeber bereits vor dem Inkrafttreten 
der 32c~jovelle zum ASVG diese Rechtsträger , zwar in 
einem anderen Zusammenhang, ebenfalls als Träger 
von Schulungs- und Aus1)ildungseinrichtungen u. a. 
auch im Rahmen der Rehabilitation anerkannt. § 8 
Abs.1 Z.3 lit.c ASVG sieht eine Teilversicherung von 
Teilnehmern an bestimmten Schulungs- und Ausbildungs-
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lehrgängen ebenfalls nur dann vor, wenn sie von 
den dort aufgezäblten öffentlichen Rechtsträgern 
durchführt werden.. Im Wesen. dieselbe Aufzählung 
übernimmt § 201 Abs~4 ASVG in der Fassung der 
32 .. 1'lovelle 0 

Geschützte Werkstätten DZW. Einrichtungen 

- ", 

der Beschäftigungstherapie gemeinnütziger Ein­
richtungen weisen vielfach einen unterschiedlichen 
Standard der Zweckbestimmung auf .. Dadurch soll in 
keiner Weise ihr Beitrag an der Rehabilitation 
Behinderter geschmälert werden .. lhnlich wie.die 
Landesregierungen auf Grund der (Landes)Behinderten­
gesetze, hätten die Sozialversicherungsträger, wären 

.auch private Rechtsträger in den Katalog des § 201 

Abs .. 4 ASVG aufgeno:mm.en worden, bei jeder einzelnen 
Einrichtung durch entsprechende Gutachten prüfen 

, . 
müssen, ob sie vor allem die erforderlichen 
medizinischen, technischen und. personellen Voraus­
setzungen erfüllt .. Nicht nur, 'daß ei.ne solche Prüfung 

die Aufgaben eines SozialversicheI'lli'"1gsträgers über­
steigt, hätte sie auch einen den Versicherten und 
auch den BehiIlderten nicht zumutbaren und der 
Rehabilitation abträglichen Verwaltungsmehraufwand 
bewirkt. Die Aufnahme des Vereines IlLebenshilfe u 

allein in die Aufzählung der Rechtsträger im § 201 
Abs .. 4- Af3VG, wie dies die anfrCl,gestellenden Abgeordneten 
für wünschenswert halten, hätte eine ungleiche Be·u 

handlung gegenüber Vereinigungen mit einem ähnlichen 
Zweck bedeutet. Sie hätten daher zu Recht eineunge­
rechtfertigte D:Lskriminierung durch den Gesetzgeber 
behaupten kÖllnen. 
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Auf Grund dieser Darlegungen sehe ich auch 
keine Vera111assung, eine Änderung des § 201 

Abs.4 J..ßVG im Sinne des Punktes 2 der Anfrage 
anläßlich einer künftigen l'lovellierung dieses 
Ge~etzes vorzuschlageno 

Zu 7 '\. 2l. .~ 

Ich habe am 29~1101977 im Zuge einer Presse­
konferenz ein Konzept zur Eingliederung Behinderter 
der öffentlichkeit vorgestellt, dessen SchweJ;'punkt 
der weitere Ausbau der beruflichen Rehabilitation, 
insbesondere der geschützten Arbeitsplätze bzw. 
Werkstätten bildet. Damit im Zusammenhang steht 
auch eine verstärkte Koordination dieser Ein­
richtungen mit den Arbeitstherapieeinrichtungen. 

Soweit Behinderte nicht genug Leistungsfähigkeit 
haben, um auf dem offenen Arbeitsmarkt tät?g sein 
zu können, aber dennoch in der Lage sind, Arbeit zu . 
leisten, sollen sie diesem Konzept zufolge die 
Nöglichkeit einer Beschäftigung in einer geschützten 
Werkstätte erhalten. Derartige geschützte vlerk­
stättenplätze gibt eH in Österreich zu wenig und 
gerade in dieser Hinsicht besteht ein besonderer 
,Nachholbedarf in unserem Landeo Diese Beschäftigung 
ist vor allem als ein ,soziales Anliegen anzusehen, 
soll sie doch dem Behinderten durch die Möglichkeit 
einer Arbeit Gelegen.heit zur Selbstbestätigung und 
zur Persönlichkei tS.entfal tung sowie zu einem Verdienst 
'gebeno 
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Legt man strenge MaBstäbe an die vorhandenen 
österreichischen Einrichtungen an, dann gibt es 
in Österreich de:rzeit überhaupt keine geschützten 
Werkstätten. Faß~ man diese Vorausse~zungen etwas 
wei ter, dann könn.en nur einige \\'enige Einrichtungen 
als geschützte Werkstätten gelten. Viele arbeits­
fähige und arbeitswillige Bebinderte in Österreich, 
darunter zahlreiche junge Menschen, sind daher 
mangels gescbützter \Jel"'kstättenplätze auf Arbei ts­
therapie bzw. Sozialhilfebezug angewiesen. Das ist 
eine menschlich und sozial unbefriedigende Situation. 
Um sie zu beseitiGen, sieht das Rehabilitations­
konzept insbesondere eine neue Organisationsstruktur 
- verbunden mit einer entsprechenden Lösung der 
Finanzierung der geschützten \..,rerkstätten- vor. 

Was die Organisat:Lonsforlt. anlangt, so sollen. 
die einzelnen geschützten Werkstätten einerseits 
selbständige EirLl-:leiten blei beno Anderersei ts sollte 

:.~ 

aber eine Dachorganisation errichtet werden, die 
vor allem der Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
dieser Einrichtungen dienen könnte .. Als Rechtsform 
einer solchen ZUßammenarbeit dUrfte sich am ehesten 
diejenige eines V~':!reines anbieten .. Diesem zu gründenaell 
Verein sollte de~ Bund, die Länder, die Sozialver­
sicherung und die vrichtigsten Träger-vereinigungen 
für geschlitzte Werkstätten angehBren. Ein solcher 
Bundesdachverband hätte bundesweite Koordinations-
und Rationalisierungsaufgaben zu besorgen. 

Die Akti vi täten auf Landesebene i.-vären von 
Landesvereil1igungen zu tragen .. Ihnen sollten sinn-
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gemäß der Bund, das betreffende Land, wichtige 
private Trägervereinigungen von geschützten \rl~1rk-· 

stätten und die Sozialversicherung angehöreno 

Was die Finanzierung der WerkBt~~ten anlan~t, 
so soll sie nach dem. vorge1egten K.onzept zunächst 
aus den Einkünften ihrer Prod.uktion erfolgen. Die 

Differenz zu den tatsächlichen Kosten ,",:ä.ra BodanD. 

durch Subventionen wai tgehend dt:?r öfi'entli.chen 

Ha.nd aufzubringen 0 Bezogen auf Punkt drei der Anfrage 
ist daher zusammenfassend zu sS.gen, daß auch für 

private gemeinnützige Vere inigungen .- die ausdrück­
lich eingeladen sind, sich an der Gründung des in 
Aussicht genommenen Wirtsehaftsunternebmens zu be­
teiligen - in dem skizzierten Rahmen des Konzeptes 
die Möglichkeit einer entsprechenden I!lörder~:mg allS 

öffentlichen Mitteln zur Ausbildung von Behindert;en 
-besteht .. 

Hinzufügen möchte ich noch, daß ich die Absicht 
habe, das Rehabilitationskonzept ehestens zu 

realisiereno Als erster Schritt hiezu ist eine 
. entsprechende Fühlungnah.'ne mit den Länder].} und. 

wei teren Trägern der in Betracht kommenden EiD.-­

richtungen beabsichtigt. Ich rechne jedenfalls 
dabei mit einem positiven Echo dieser Stellen" 
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